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Präambel 
 
Diese Verladeempfehlung basiert auf der VDI-Richtli nie 2700, Stand November 
2004 und orientiert sich an der „Besten Praxis“ zum v erkehrs-, betriebs- und 
beförderungssicheren Transport von Rohholz in Längsv erladung. 
 
1. Anforderungen an die Transportfahrzeuge: 
 
1.1. Die Fahrzeuge müssen so ausgerüstet sein, dass  jeder Holzstapel von 

mindestens zwei geeigneten Rungenpaaren oder andere n Laderaumbe-
grenzungen gehalten wird. 

 
1.2. Auf den Fahrzeugböden / Rungenschemeln müssen i m Ladebereich in 

Querrichtung mindestens zwei Keil- bzw. Stegleisten  je Holzstapel vor-
handen sein. Diese müssen so beschaffen sein, dass sie die untere 
Stammlage formschlüssig sichern. 

 
1.3. Rungenschemel sind gegen Verrutschen zu sichern . Klemmschluss-

verbindungen müssen wirksam sein. 
 
1.4. Die Fahrzeuge müssen mit geeigneten Zurrpunkten  und / oder mit Rah-

menkonstruktionen ausgestattet sein, die geeignet s ind, erforderliche  
Zurrkräfte aufzunehmen. 

 
(Zurrpunkte sind dann geeignet, wenn sie sich in Ge staltung und Kon-
struktion an die DIN EN 12640:2000 anlehnen) 

 
1.5. Soll die Ladung über Formschluss gesichert wer den, muss das Fahrzeug 

über eine ausreichend dimensionierte Stirnwand verf ügen. 
 

Soll die Ladung durch Niederzurrung gesichert werden , muss eine aus-
reichend feste stirnseitige Begrenzung vorhanden sei n, die in der Lage 
ist, einzelne, in Kavernen liegende Stämme am Verlas sen des Verbundes 
(Holzstapel bzw. Kontur des Fahrzeuges) zu hindern (1) (Umsetzung  bis 
zum 01.10.2007)  . 
 
Soll eine verschneite, vereiste Ladung über Formsch luss nach hinten 
gesichert werden, dann muss das Fahrzeug über eine ausreichend di-
mensionierte Heckwand verfügen. 
 
Soll eine verschneite, vereiste Ladung nach hinten durch Niederzurrung 
gesichert werden, muss eine ausreichend feste hecks eitige Begrenzung 
der Ladefläche oder eine andere geeignete Maßnahme (z. B. Neigung des 
letzten Holzstapels in Fahrtrichtung) vorhanden sein,  die in der Lage ist, 
einzelne, in Kaverne liegende Stämme am Verlassen de s Verbundes 
(Holzstapel bzw. Kontur des Fahrzeuges) zu hindern (1) (Umsetzung  bis 
zum 01.10.2007). 

 
(1) Bei Stammlängen ab 4,00 m ist eine Kavernenbild ung nicht bekannt. 

Daher kann eine stirnseitige Begrenzung entfallen. 
 



2. Anforderungen an die Beladung 
 
 
2.1. Vor der Beladung sollten die Ladefläche bzw. d ie Ladeschemel frei von 

Erde, Rinde und Schnee sein, sodass die Funktionsfä higkeit der Keil- 
bzw. Stegleisten gewährleistet bleibt.  

 
2.2. Jeder Stamm der unteren Lage ist annähernd mit tig auf beiden Keil- / 

Stegleisten zu laden. 
 
2.3. Die Beladung hat ausgehend von den äußeren Run gen zu erfolgen, um 

Kavernen zu vermeiden. 
 
2.4. Der Abstand zweier Holzstapel zueinander muss so  gewählt werden, 

dass lose liegende Einzelstämme aus Kavernen nur so weit aus dem La-
dungsstapel herausrutschen können, dass sie noch vo n zwei Rungen 
und / oder von einer Runge und einem Ladungssicheru ngsmittel in einer 
Art gehalten werden, dass eine Längsführung sicherg estellt und ein seit-
liches Ausscheren aus dem Ladungsstapel unmöglich i st. 

 
2.5. Das Holz muss sorgfältig geladen und mittels Gr eifer lagenweise ver-

dichtet werden. 
 
2.6. Die direkt an den Rungen anliegenden Holzstämme  müssen, gemessen 

vom Anlagepunkt aus, von diesen um ca. 20 cm überra gt werden. Die 
Stirnwand muss mindestens die gleiche Höhe haben wi e der am höchs-
ten liegende Stamm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Die Holzstämme sollten als balliger Stapel bela den sein. 
 
 
 
 
 
 
 

ca. 20 cm 

Anlagepunkt 



3. Ladungssicherungsmaßnahmen 
 
 
3.1.    Wird die Ladung über Formschluss gesichert,  ist pro Holzstapel mindes-

tens ein mit Handkraft gespanntes Zurrmittel zu verw enden, um mögli-
chen negativen Auswirkungen von Vertikalstößen entg egen zu wirken.   

 
Wird die Ladung kraftschlüssig gesichert, sind mind estens zwei Zurrmit-
tel einzusetzen.  
 
Die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel ergibt sich  aus den ermittelten 
Abzugswerten der Stämme untereinander (Sattellage), der Masse der La-
dung, den feststehenden Maximalwerten der Massenkrä fte der Ladung 
und den durch Zurrmittel erreichbaren Vorspannkräft en (vgl. Tabelle). 
 
Bei der Ermittlung der notwendigen Vorspannkräfte k ann die Stammlage, 
die auf den Keil- bzw. Stegleisten aufliegt, unberü cksichtigt bleiben. 
 
Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Vorsp annkräfte an der 
Ladung zu erreichen, sollten die Spannelemente der Z urrmittel wechsel-
seitig auf der rechten und linken Seite der Ladung zum Einsatz kommen. 

 
Die Spannung der Zurrmittel ist zu kontrollieren. Si e sind gegebenenfalls 
im Verlauf der Fahrt nachzuspannen.  

 
 
 
3.2. Ein auf die Ladung gelegter Ladekran darf nich t mit eingespannt werden. 
 
 
 



Beispiele für Ladungssicherung über Kraftschluss

Erforderliche Anzahl von Zurrmitteln für Kiefer, Fichte und Laubholz

Beispiel: Stapelhöhe 150 cm 150 cm

mittlerer Rollendurchmesser   15 cm   27 cm

Gewichtsreduktion 10% 18%

Mindestanzahl Zurrmittel:

Stapelgewicht Holzlänge Vorspannkraft je Zurrmittel

brutto  500 daN (STF)

  [kg] [m] Formschluss

[% ] Kiefer Fichte    Laubholz Kiefer Fichte    Laubholz

6000 3 10 2 2 4 2 2 3

12 2 2 4 2 2 3

15 2 2 3 2 2 3

18 2 2 3 2 2 3

24 2 2 3 2 2 2

7000 3 10 2 2 4 2 2 3

12 2 2 4 2 2 3

15 2 2 4 2 2 3

18 2 2 4 2 2 3

24 2 2 4 2 2 3

8000 ≥ 4 10 3 2 6 2 2 5

12 3 2 6 2 2 5

15 3 2 6 2 2 5

18 3 2 6 2 2 5

24 3 2 5 2 2 4

9000 ≥ 4 10 4 2 7 3 2 5

12 3 2 7 3 2 5

15 3 2 7 3 2 5

18 3 2 7 3 2 5

24 3 2 6 2 2 5

10000 ≥ 4 10 4 3 8 3 2 6

12 4 3 8 3 2 6

15 4 3 7 3 2 6

18 4 2 7 3 2 6

24 3 2 7 3 2 5

11000 ≥ 4 10 4 3 9 2 2 7

12 4 3 8 2 2 6

15 4 3 8 2 2 6

18 4 3 8 2 2 6

24 4 3 7 2 2 5

12000 ≥ 4 10 5 3 9 4 2 7

12 4 3 9 3 2 7

15 4 3 9 3 2 7

18 4 3 9 3 2 7

24 4 3 8 3 2 6

Für die Berechnung der Anzahl der Zurrmittel ist das Gewicht des einzelnen Holzstapels eine 

wesentliche Eingangsgröße. Das Gewicht kann um die Größe reduziert werden, die im Formschluss 

auf den Keil- bzw. Stegleisten aufliegt. Am Einfachsten ist die Reduktionsgröße als Relativwert aus 

mittlerem Rollendurchmesser der auf den Keil- bzw. Stegleisten aufliegenden Holzrollen und der 

Beispielhaft sind in den nachstehenden Tabellen Reduktionswerte in Höe von 10, 12, 15, 18 und 24 % 

berücksichtigt: 

2 Spannelemente/Zurrmittel1 Spannelement/Zurrmittel



Stapelgewicht Holzlänge Vorspannkraft je Zurrmittel

brutto 750 daN (STF)

  [kg] [m] Formschluss

[% ] Kiefer Fichte    Laubholz Kiefer Fichte    Laubholz

6000 3 10 2 2 3 2 2 2

12 2 2 3 2 2 2

15 2 2 2 2 2 2

18 2 2 2 2 2 2

24 2 2 2 2 2 2

7000 3 10 2 2 3 2 2 2

12 2 2 3 2 2 2

15 2 2 3 2 2 2

18 2 2 3 2 2 2

24 2 2 3 2 2 2

8000 ≥ 4 10 2 2 4 2 2 3

12 2 2 4 2 2 3

15 2 2 4 2 2 3

18 2 2 4 2 2 3

24 2 2 4 2 2 3

9000 ≥ 4 10 2 2 5 2 2 4

12 2 2 5 2 2 4

15 2 2 5 2 2 4

18 2 2 5 2 2 3

24 2 2 4 2 2 3

10000 ≥ 4 10 3 2 5 2 2 4

12 3 2 5 2 2 4

15 3 2 5 2 2 4

18 3 2 5 2 2 4

24 2 2 5 2 2 4

11000 ≥ 4 10 3 2 6 2 2 5

12 3 2 6 2 2 4

15 3 2 6 2 2 4

18 3 2 5 2 2 4

24 3 2 5 2 2 4

12000 ≥ 4 10 3 2 6 2 2 5

12 3 2 6 2 2 5

15 3 2 6 2 2 5

18 3 2 6 2 2 5

24 3 2 5 2 2 4

2 Spannelemente/Zurrmittel1 Spannelement/Zurrmittel




